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Zweckverband Layenhof / Münchwald 
 
Entlastung des Verbandvorstehers und Stellvertretung sowie 

Treuhänders 
für das Haushaltsjahr 2010 

 
Gemäß § 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 in Verbindung mit  
§ 7 Abs. 1, Nr. 8 des Landesgesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit vom 22.12.1982 wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 
03.07.2012 dem Verbandsvorsteher und Stellvertretung Ent-
lastung für das Haushaltsjahr 2010 erteilt hat. 
 
Die Jahresrechnung für 2010 und der Rechenschaftsbericht 
mit Schlussbericht für das Jahr 2010 liegen vom 10.09. bis 
14.09.2012 sowie vom 17.09. bis 21.09.2012 in der Zeit von 
09.00 Uhr bis 16.00 Uhr bei der Grundstücksverwaltungsge-
sellschaft der Stadt Mainz mbH, Brückenturm am Rathaus, 
Rheinstraße 55, 55116 Mainz öffentlich aus. 
 
 
Mainz, August 2012 
 
gez.  
 
Sybille Vogt 
Verbandsvorsteherin  
 

......................................................................... 

 
Ö f f e n t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 

 
gemäß § 83 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden 
Fassung 
 

Vereinfachte Umlegung  "Bereich ehem. Landespflan-
zenschutzamt" 
 
 
Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung für das Ver-
fahrensgebiet „Bereich ehem. Landespflanzenschutzamt“, 
Gemarkung Bretzenheim, ist am 22.08.2012 unanfechtbar 
geworden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 (2) BauGB der 
bisherige Rechtszustand durch den in dem Beschluss über die 
vereinfachte Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszustand 
ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der 
neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke 
ein. 
 
Die im Beschluss festgesetzten Geldleistungen werden mit 
dieser Bekanntmachung fällig. 
 
Die Berichtigung des Grundbuches und des Liegenschaftska-
tasters wird bei den zuständigen Behörden veranlasst. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Er gilt zwei 
Wochen nach seiner ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kanntgegeben. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung 
Mainz, -Umlegungsausschuss- Postfach 3820, 55028 Mainz 
(Geschäftsstelle: Mainz, Zitadelle Bau E) schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. Die Widerspruchsfrist (Satz 1) ist 
nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser 
Frist bei der Stadtverwaltung eingegangen ist (ein Nachtbrief-
kasten befindet sich am Rathaus, Eingang Jockel-Fuchs-Platz 
und am Stadthaus -Lauteren-Flügel-, Kaiserstraße 3 - 5). 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. Die E-Mail ist an die Adresse stv-
mainz@poststelle.rlp.de zu senden. In diesem Fall ist das 
elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. 
Bei Verwendung der elektronischen Form sind besondere 
technische Rahmenbedingungen zu beachten, welche im 
Internet unter www.mainz.de (dort: Rathaus - Äm-
ter/Betriebe/Dienstleistungen - Virtuelle Poststelle)  aufge-
führt sind. 
 
Mainz, 31.08.2012 
 
Stadtverwaltung Mainz 
-Umlegungsausschuss- 
Der stellvertretende Vorsitzende 
 
Peter Henschel 
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ADD verfügt Sammlungsverbot gegen "A.R.O. Allge-
meine Repatriierung Organisation e.V." in Rheinland-
Pfalz 
 
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier - 
landesweite Spendenaufsicht in Rheinland-Pfalz - hat dem 
Verein „A.R.O. Allgemeine Repatriierung Organisation 
e.V.“ mit Sitz in Diez / Rheinland-Pfalz mit sofort vollzieh-
barer Verbotsverfügung untersagt, Sammlungen in Rheinland-
Pfalz durchzuführen, insbes. „A.R.O. - Vereinsmitgliedschaf-
ten“ durch Werbematerialien, z.B. Aufnahmeantrag, Info-
Flyer, Internetseiten des Vereins zu vermitteln, die den Ein-
druck einer karitativen Sammlung für Kinderschutzprojekte 
hervorrufen.  
Diesbezügliche Werbeaktionen wurden in Gau-Algesheim, 
Mainz, Altenkirchen und Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt. 
Haus- und Straßensammlungen mit direkter Ansprache an 
potenzielle Spender stellen in Rheinland-Pfalz eine erlaubnis-
pflichtige Sammlung dar. Der Verein besitzt keine Samm-
lungserlaubnis und hat diese auch nicht beantragt. 
 
Der Verein hat Widerspruch gegen die Verbotsverfügung 
eingelegt. Er ist der Auffassung, dass es sich bei der unter 
dem Motto „sozial engagieren und profitieren“ durchgeführ-
ten Mitgliederwerbung trotz der Hinweise auf die Unterstüt-
zung konkreter Kinderschutzprojekte um keine Spenden-
sammlung handele. Das geworbene Mitglied zahle mit dem 
jährlichen Mitgliedsbeitrag für bestimmte Leistungen des 
Vereins (ähnlich einer Rückholkostenversicherung). Daher sei 
die Werbung mit entsprechenden Werbeargumenten nicht 
gleichzeitig eine Sammlung i.S.d. Sammlungsgesetzes.  
 
Entsprechend dem angeordneten Sofortvollzug hat der Ver-
ein zwischenzeitlich sichergestellt, dass das Verbot der ADD 
in Rheinland-Pfalz beachtet wird. Bei weiteren Haus- und 
Straßensammlungen in Rheinland-Pfalz im Namen des Ver-
eins, insbesondere auch der Vermittlung von Vereinsmitglied-
schaften, bei denen (auch) der Eindruck einer karitativen 
Sammlung für Kinderschutzprojekte hervorgerufen wird, 
bittet die ADD in Trier um sofortige Mitteilung an die Pres-
sestelle. 

......................................................................... 

 

  Stellenausschreibung  Stellenausschreibung  Stellenausschreibung  Stellenausschreibung    
 
 
Wir suchen für unser Amt für soziale Leistungen eine 
 
Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit  
Abteilung Finanzen, Personal, Verwaltung der Ämter 50/51 
Sachgebiet Verwaltung und Personal 
Teilzeit 19,5 Wochenstunden 
zunächst befristet bis 31.12.2013 
 
Kennziffer 50/11 
    

Aufgaben u. a.: 

• Mitarbeit in Personal- und Verwaltungsangelegen-
heiten 

 
 
Wir erwarten: 

• abgeschlossene Ausbildung als Fachangestellte/r für 
Bürokommunikation 

• selbstständiges, verantwortungsvolles Handeln  
• Teamfähigkeit und gute Organisationsfähigkeit 
• Zuverlässigkeit 
• sicheres und freundliches Auftreten 
• gute Kenntnisse im Umgang mit Office-

Anwendungen und SAP 
 

Entgeltgruppe 6 TVöD 
 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind 
uns willkommen. 
 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie 
bitte bis spätestens 09. September 2012 unter Angabe der 
Kennziffer 50/11 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 

    

  Impressum Amtsblatt   Impressum Amtsblatt   Impressum Amtsblatt   Impressum Amtsblatt     

Landeshauptstadt Mainz, Hauptamt 
Abteilung Pressestelle | Kommunikation 
Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1 
55116 Mainz  
Telefon 06131/ 12-2221 
Telefax 06131/ 12-3383 
pressestelle@stadt.mainz.de 

Das Amtsblatt erscheint in der Regel wöchentlich am Freitag. 
Bei Bedarf wird zusätzlich eine Mittwochsausgabe aufgelegt. 
Hauptdistributor des Amtsblattes ist die Internetplattform 
www.mainz.de. Dort kann über eine Newsletterfunktion das 
Amtsblatt kostenfrei abonniert werden. Ein Download als pdf-
Dokument ist möglich. Download und Abonnement über die 
Adresse www.mainz.de/amtsblatt.  

Das Amtsblatt wird montags zusätzlich im Rathaus und im 
Stadthaus zur kostenlosen Abholung ausgelegt. Für Bürgerinnen 
und Bürger, die über keinen Zugang zum Internet verfügen, 
kann das Amtsblatt auch in den Ortsverwaltungen ausgedruckt 
werden. 
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  Gremien  Gremien  Gremien  Gremien    
 
 

Einladung 
zur Sitzung des Klimaschutzbeirates  
am Dienstag, 04.09.2012, 16:30 Uhr, 

Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 
Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
 
a) nicht öffentlich 
 
 
Entscheidung über die öffentliche Behandlung der Ta-
gesordnungspunkte 1-4 
 
 
b) öffentlich 
 
1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 
 
2. Genehmigung der Niederschrift vom 5. Juni 2012 
 
3. Vorstellung des Projektes MVG - Mein Rad; Referent: 

Jochen Erlhof, Mainzer Verkehrsgesellschaft MVG 
 
4. Mitteilungen - Verschiedenes 
 
 
c) nicht öffentlich 
 
5. Energetische Stadtsanierung Lerchenberg – Erstellung 

eines integrierten Quartierskonzepts, Beschlussvorlage 
1324/2012 

 
Mainz, 27.08.2012 
 
gez.  
 
Dr. Volker Wittmer 
Vorsitzender 

......................................................................... 

 

Einladung 
zur Sitzung des Stadtrates  

am Mittwoch, 05.09.2012, 15:00 Uhr, 
Ratssaal, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
 
a) öffentlich 
 
 
T E I L  I 
 
1. Haushaltsplanentwurf 2013/2014 
 
 
Anfragen der Stadtratsfraktionen 
 
2. Militärische Nutzung von Mainzer Flächen und des 

Flugplatzes Wiesbaden-Erbenheim durch die US-
Streitkräfte (SPD) 

 
3. Militärische Nutzung im Mainzer Raum (BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN) 
 
4. Überprüfung des Barwertes von Versorgungszusagen 

für Geschäftsführer der städtischen GmbHs (ödp/Freie 
Wähler) 

 
5. Ferienkartenprogramm 2012: Fehlendes Bundeswehr-

Angebot (PRO MAINZ) 
 
6. Umsetzung des Sportförderungsgesetzes in Mainz 

(ödp/Freie Wähler) 
 
7. Nutzung der rituellen Waschstätte auf dem Mombacher 

Waldfriedhof (PRO MAINZ) 
 
8. Auswirkungen aus dem Urteil des BVG zum Asylbe-

werberleistungsgesetzes auf den städtischen Haushalt 
(PRO MAINZ) 

 
9. Ausschreitungen bei sogenannter "Nachttanzdemons-

tration" (PRO MAINZ) 
 
10. Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Umsetzung des 

Bildungs- und Teilhabepakets (DIE LINKE.) 
 
11. Vertrag zwischen Stadtwerke Mainz Netze GmbH und 

Stadt Mainz über den Betrieb der öffentlichen Be-
leuchtung (ödp/Freie Wähler) 

 
12. Kostenverteilung Erstalarmierung (ödp/Freie Wähler) 
 
13. Neu zu erstellende Spielplätze im Wohngebiet Gon-

senheimer Sand (ödp/Freie Wähler) 
 
14. Unzumutbare Wartezeiten in der Mainzer Zulassungs-

stelle (ödp/Freie Wähler) 
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15. Flugrouten über Mainzer Krankenhäusern (PRO 

MAINZ) 
 
16. Radwege in Mainz (PRO MAINZ) 
 
17. Regionale Energieversorgung (FDP) 
 
18. Potentielle Umweltbelastung durch verstärkten Flug-

verkehr (FDP) 
 
19. Bettensteuer in Mainz (CDU) 
 
20. Einführung einer Umweltzone zum 1. Februar 2013 

(CDU) 
 
21. Kulturkonzept  (CDU) 
 
22. Zusätzliche Bundesmittel zum Ausbau der Kinder-

betreuung (CDU) 
 
23. Flohmarkt am Rheinufer (CDU) 
 
24. Hinweisschilder römische Denkmäler (CDU) 
 
25. Verkehrssicherheit auf Radwegen in Mainz (CDU) 
 
26. Baumbewuchs an der Zitadelle (CDU) 
 
27. Pflege römischer Denkmäler durch Privatpersonen 

(CDU) 
 
28.  Römischer Meilenstein (CDU) 
 
29. Bezahlung Tageseltern (CDU) 
 
30. Stellplätze für Camper und Wohnmobile in Mainz 

(CDU) 
 
31. Flächen für MVG MeinRad-Stationen (CDU) 
 
32. Pläne für Postgelände Wallstraße (ödp/Freie Wähler) 
 
33. Kosten im Zuge einer Straßenumbenennung (SPD) 
 
34. Wohn- und Kulturraum auf dem Layenhof (GRÜNE) 
 
35. Umsetzung des Antrags  "klimafreundliche, soziale und 

barrierefreie Stadtentwicklung" (1525/2011) 
 
36. Fragestunde 
 
 
Anträge der Stadtratsfraktionen 
 
37. Erhalt des Laubenheimer Campingplatzes (DIE LIN-

KE.) 
 
38. Die beste Lösung für Marienborn (GRÜNE) 
 
39. Gründeroffensive: Inkubatorenmodell als zusätzlichen 

Impuls für Gründer- und  
Kreativwirtschaftszene (SPD) 

 
40. Nutzung von Leerständen 
 40.1. Bereitstellung von Leerständen, die sich in 

Verwaltung städtischer sowie  
stadtnaher Gesellschaften befinden, zur Schaf-
fung kreativer und unkommer- 
zieller soziokultureller Freiräume (DIE LIN-
KE.) 

 40.2. Räumlichkeiten für nicht kommerzielle Kultur-
initiativen (ödp/Freie Wähler) 

 40.3. Raumnot bekämpfen – Leerstände nutzen 
(BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN) 

 
41. Ausbau des Mainzer Rings (CDU) 
 
42. Rechtssichere Bauleitplanung für den Zollhafen (CDU) 
 
43. „Essbare Stadt“ Mainz  (FDP) 
 
44. Entwicklung der Mainzer Innenstadt (ödp/Freie Wäh-

ler) 
 
 
T E I L  II 
 
 
A) Mit Stimmrecht des Vorsitzenden 
 
45. Sachstandsberichte zu den Anträgen der Stadtratsfrak-

tionen 
 
46. Kommunale Datenzentrale Mainz 
 
47. Gründung des IT-Zweckverbandes "ZIDKOR" 
 
48. Satzung zur  Änderung der Satzung über den Kosten-

ersatz und die Gebührenbefreiung für die Hilfe- und 
Dienstleistungen der Feuerwehr der Stadt Mainz (Feu-
erwehrsatzung) 

 
49. Anschaffung von 2 Drehleitern 
 
50. Umsetzung des § 94 Abs. 3 GemO 
 
51. Sozialraumanalyse Mainz 2012 
 
52. Schulsozialarbeit 
 
53. Städt. Kindertagesstätte Mombach - Hauptstraße; 

Erhöhung der Ganztagsplätze 
 
54. Städt. Kindertagesstätte Drais; Erhöhung der Plätze für 

Zweijährige 
 
55. Erweiterung IGS Anna-Seghers 
 
56. Errichtung der gemeinnützigen - kulturellen "Senta 

und Berthold Schmidt-Stiftung" 
 
57. Entwicklung eines Konzeptes für Kinder- und Jugend-

beteiligung in Mainz 
 



  

Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt  Nr. 9  |  31. August 2012  |  Seite 5 

 
58. Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung zum 

Schutz von einzelnen Grünanlagen im Gebiet der Stadt 
Mainz gegen die Verunreinigung durch Hunde 

 
59. Ausweitung des Bewohnerparkens 
 
60. Vollzug der Wassergesetze; Feststellung des Über-

schwemmungsgebietes an den Gewässern III. Ord-
nung Gonsbach und Aubach für das Gebiet der kreis-
freien Stadt Mainz 

 
61. Erweiterung des Straßenbahnnetzes vom Hauptbahn-

hof-West nach Mainz-Lerchenberg 
 
62. Außerplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. v. 

556.017,15 € im Ergebnishaushalt für die Unterhaltung 
der Gewässer dritter Ordnung und Außengebietsent-
wässerung an den Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR im 
Haushaltsjahr 2010 

 
63. Änderung Nr. 34 des wirksamen Flächennutzungspla-

nes der Stadt Mainz - Teilfortschreibung für den Be-
reich der Windenergie 

 
64. Änderung Nr. 40 des Flächennutzungsplanes im Be-

reich des Bebauungsplanentwurfes "Hochschulerweite-
rung südlich des Europakreisels - 1. Änderung (B 
158/1. Ä)",  
FNP-Ä 40" 

 
65. Veränderungssperre "He 126-VS" für den Bereich des 

Bebauungsplanentwurfs  
"Nahversorgungszentrum Alte Mainzer Straße (He 
126)"; Satzung He 126-VS 

 
66. Bauleitplanverfahren "He 126" (Aufstellungsbeschluss) 
 
67. Bauleitplanverfahren "He 116/2. Ä" (Planstufe II) 
 
68. Durch Sanierungsausgleichsbeträge gedeckte über-

planmäßige Mittelbereitstellung 
i. H. v. 900.000 € und ebenfalls gedeckte außerplanmä-
ßige Mittelbereitstellung 
i. H. v. 75.000 € im Finanzhaushalt 2012 

 
69. Straßenbenennung in Mainz-Weisenau (W100) 
 
70. Straßenbenennung in Mainz-Oberstadt 
 
 
B) Ohne Stimmrecht des Vorsitzenden 
 
71. Einstufung eines Beigeordneten 
 
72. Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien 
 
73. Einwohnerfragestunde [ca. 18.00 Uhr] 
 
74. Anregungen der Ortsbeiräte [ca. 18.30 Uhr] 
 

 
b) nicht öffentlich 
 
75. Personalangelegenheiten 
 
76. Wirtschaftliche Beteiligungen 
 
77. Grundstücksangelegenheiten 
 
78. Energetische Stadtsanierung Lerchenberg -  

Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts 
 
79. Städtebauliche Verträge zum Bebauungsplan "L65" 
 
80. Grundstücksangelegenheit  (Anfrage ödp/Freie Wäh-

ler) 
 
 
c) öffentlich 
 
81. Bauleitplanverfahren "Henry-Moisand-Straße (L 65)", 

Satzungsbeschluss 
 
 
 
 
Mainz, 31.08.2012 
 
gez.  
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 


